
 
 

 

Wechsel zwischen den Bachelor-Studiengängen  
der Fakultät Wirtschaftswissenschaften 

 

 

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 17. Januar 2017 (TOP 4) folgende 
Regelungen beschlossen: 

 

1. Ein Wechsel von einem Bachelor-Studiengang in einen anderen Bachelor-Studiengang ist 
möglich, solange der Kandidat noch keine Bachelor-Prüfung an der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Schmalkalden bestanden hat. 

2. Ein Wechsel in einen anderen Bachelor-Studiengang ist erst dann zulässig, wenn der 
Kandidat 60 ECTS-Kreditpunkte in Fachprüfungen des Pflichtbereichs erreicht hat. 

3. Bei einem Wechsel in einen anderen Bachelor-Studiengang werden alle im bisherigen 
Bachelor-Studiengang erbrachten ECTS-Kreditpunkte sowie alle Maluspunkte angerechnet. 
Dies gilt auch für den Fall einer Exmatrikulation aus einem Bachelor-Studiengang und einer 
Neueinschreibung in einen anderen Bachelor-Studiengang. 

 

gez. Prof. Dr. Jürgen Gemeinhardt 

 

 

Dieser Aushang ersetzt den entsprechenden Aushang vom 1. Juli 2010. 
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